
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

167

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1987 Ausgegeben am 10. Feber 1987 18. Stück

4 5 . Verordnung: Änderung der Hochschülerschaftswahlordnung 1983
4 6 . Verordnung: Bestimmung der Wahltage für die Hochschülerschaftswahlen 1987
4 7 . Kundmachung: Aufhebung des § 112 Abs. 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 durch den Ver-

fassungsgerichtshof

45 . Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Forschung vom 22. Jänner 1987,
mit der die Hochschülerschaftswahlordnung

1983 geändert wird

Gemäß § 15 Abs. 11 des Hochschülerschaftsge-
setzes 1973, BGBl. Nr. 309, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 141/1978 wird verord-
net:

Artikel I

Die Hochschülerschaftswahlordnung 1983,
BGBl. Nr. 609/1982, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 lautet:

„(3) Inwieweit Wahlen in Studienrichtungs-, Stu-
dienabschnitts-, Instituts- und Klassen(Meister-
schul)vertretungen der Hochschülerschaft an einer
Universität oder Hochschule künstlerischer Rich-
tung durchzuführen sind, richtet sich nach den
gemäß § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 2, 4 und 5 HSG
gefaßten Beschlüssen der Hauptausschüsse der
Hochschülerschaften und nach den gemäß § 11
Abs. 3 HSG gefaßten Beschlüssen des dort genann-
ten gemeinsamen übergeordneten Organs. Derar-
tige Beschlüsse sind nur zu beachten, sofern sie vor
Beginn des jeweiligen Wahlsemesters gefaßt wur-
den; Anträge und Beschlüsse gemäß § 11 Abs. 7
HSG 1973 sind nur zu beachten, sofern sie bis
längstens acht Wochen vor dem ersten Wahltag bei
der zuständigen Wahlkommission einlangen."

2. § 7 Abs. 4 lautet:

„(4) Ordentliche Hörer an einer Universität oder
Hochschule künstlerischer Richtung, deren Stu-
dienrichtung oder deren kombinationspflichtige

zweite Studienrichtung auf Grund der Studienvor-
schriften nicht oder nicht zur Gänze an der Univer-
sität bzw. Hochschule künstlerischer Richtung
absolviert werden kann, an der die Immatrikulation
erfolgte, sind auch für die Organe der Hochschü-
lerschaft an jener Universität oder Hochschule
künstlerischer Richtung wahlberechtigt, an der sie
im Wahlsemester diese Studienrichtung inskribiert
haben."

3. §15 Abs. 1 lautet:

„§ 15. (1) Jeder Wahlvorschlag muß bei Organen
mit bis zu 1 000 Wahlberechtigten von 10 Wahlbe-
rechtigten, bei Organen mit mehr als 1 000 Wahl-
berechtigten von 30, bei Organen mit mehr als
5 000 Wahlberechtigten von 50, bei Organen mit
mehr als 15 000 Wahlberechtigten von 100, bei
Organen mit mehr als 30 000 Wahlberechtigten
von 150 und bei Organen mit mehr als 100 000
Wahlberechtigten von 200 Wahlberechtigten für
das betreffende Organ unterstützt sein."

4. § 16 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Mitteilung der Kandidatur hat den Vor-
und Zunamen des Kandidaten, seine Kenn- und
Matrikelnummer, das Geburtsjahr, die Anschrift,
die Bezeichnung der Studienrichtung und die Zahl
der absolvierten Semester zu enthalten. Kandidaten
für Wahlen in Instituts- oder Klassen(Meister-
schul)vertretungen haben Nachweise über die von
ihnen im Wahlsemester und dem der Wahl vorher-
gegangenen Semester, allenfalls auch über die im
zweiten der Wahl vorhergegangenen Semester (§ 9
Abs. 4 HSG 1973) inskribierte Studienrichtung bei-
zuschließen. Kandidaten für Studienabschnittsver-
tretungen haben Nachweise über die Zugehörigkeit
zum jeweiligen Studienabschnitt, insbesondere
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durch Vorlage der erforderlichen Prüfungszeug-
nisse, beizuschließen."

Tuppy

46. Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Forschung vom 22. Jänner 1987
über die Bestimmung der Wahltage für die

Hochschülerschaftswahlen 1987

Auf Grund des § 15 Abs. 8 des Hochschüler-
schaftsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 309, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 390/1986,
wird verordnet:

Als Wahltage für die Hochschülerschaftswahlen
1987 werden der 19., 20. und 21. Mai 1987
bestimmt.

Tuppy

47. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
30. Jänner 1987 über die Aufhebung des § 112
Abs. 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
§ 64 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 3. Dezember 1986, G 88/86-8, der Bundes-
regierung zugestellt am 14. Jänner 1987, §112
Abs. 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,
BGBl. Nr. 333, in der Fassung des Art. I Z 10 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 137/1983 als verfas-
sungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. November 1987 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky


